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Bescheidsverwaltung

Sämtliche Genehmigungsbescheide eines Unternehmens können im System 
eingestellt werden. Sie können wie sämtliche anderen Regelwerke nach Fund-
stellen durchsucht werden. Die Aufl agen und Nebenbestimmungen der Geneh-
migungsbescheide werden als Pfl ichten im System verwaltet, separiert, an Mit-
arbeiter delegiert, auf Erfüllung hin kontrolliert und dokumentiert.

17.
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Dr. Manfred Rack, RA

CB-Test: Informationsmanagement als 
 Organisationspflicht
Jedes Unternehmen muss sicherstellen, dass seine Rechtspflichten ausnahmslos eingehalten werden. Unter-
nehmen haften für den entstandenen Schaden, der durch die Verletzung von Rechtspflichten verursacht wird. 
Manager können sich strafbar machen. Auf das Compliance-Problem macht die Presse regelmäßig durch 
spektakuläre Fälle aufmerksam. Dieser CB-Test beinhaltet eine Checkliste ausgewählter Organisationspflich-
ten in Bezug auf das Informationsmanagement im Unternehmen.

I. Unkenntnis als untauglicher Entlastungsversuch

Nach Rechtsverstößen in Unternehmen versuchen sich Vorstände und 
Geschäftsführer regelmäßig mit dem Hinweis auf ihre persönliche Un-
kenntnis zu entlasten. Rechtsverstöße kommen auf der Arbeitsebene 
in Unternehmen vor und lösen gegenüber Vorständen und Geschäfts-
führern den Vorwurf des Organisationsverschuldens aus, den Verstoß 
nicht verhindert oder erschwert zu haben. Die Entlastungsversuche 
mit der persönlichen Unkenntnis scheitern immer wieder an dem glei-
chen Argument der Rechtsprechung, der Vorstand hätte sich erforder-
liche Informationen beschaffen müssen1. Seit über 100 Jahren wird 
von Organen die Informationsbeschaffungspflicht verkannt. Sich auf 
Unkenntnis zu berufen, ist keine Entlastung, sondern eine Selbstbelas-
tung. Die Erklärung legt nämlich offen, dass die Organisationspflicht 
zum Informationsmanagement verletzt wurde. Im Strafrecht schützt 
Unkenntnis nicht vor Strafe. Der Verbotsirrtum nach § 17 StGB ist zu 
vermeiden. Im Zivilrecht schützt Unkenntnis nicht vor der Haftung. 
Beruft sich z. B. der Vorstand für Controlling auf seine Unkenntnis 
über den drastischen Wertverfall der Kapitalanlagen seiner Versiche-
rungsgesellschaft und begründet sie mit seiner Unzuständigkeit für 
das Kapitalanlageressort, disqualifiziert er sich als Vorstand. Er wird 
wegen fehlender Eignung abberufen, weil er seine Informationspflicht 
verkannt hat2. Seit dem Kutscher-Urteil von 1911 fordert die Recht-
sprechung ein Informationssystem mit Meldepflichten3. Weiter kon-
kretisiert wird die Organisationspflicht zum Informationsmanagement 
in der Grundsatzentscheidung des BGH vom 2.2.19964. Unternehmen 
werden i. d. R. als juristische Personen organisiert und sind nicht 
wissensfähig. Die Arbeitsteilung in Unternehmen führt zu geteiltem 
Wissen, zur Wissensaufspaltung5. Es verteilt sich im Unternehmen auf 
seine Mitarbeiter. Ein einheitlicher Kenntnisstand fehlt. Jeder Mitar-
beiter verfügt nur über einen Bruchteil des vorhandenen Wissens im 
Unternehmen. Unkenntnis über Risiken im Unternehmen und über 
Rechtspflichten zur Risikoabwehr können zu Pflichtverletzungen und 
zu Schäden führen. Das Risiko der Wissens aufspaltung und der Kennt-
nislücken einzelner Mitarbeiter hat viele Gründe, die von der internen 
Organisation des Unternehmens abhängen, z. B. Unzuständigkeit, Per-
sonalwechsel, Ausscheiden von Mitarbeitern, Abteilungs- oder Stand-
ortwechsel. Die lückenlose gleichmäßige Information aller Mitarbeiter 
muss deshalb organisiert werden. Drei Organisationspflichten formu-

liert der BGH in seiner Grundsatzentscheidung. Rechtserhebliche In-
formationen im Unternehmen sind zu speichern, an Verantwortliche 
weiterzuleiten und abzufragen. Zur Unkenntnis kann es kommen, weil 
Informationen im Unternehmen nicht dokumentiert und gespeichert 
wurden oder wenn zwar gespeicherte Informationen nicht an die Ver-
antwortlichen weitergeleitet wurden, weil Wissen im Unternehmen 
nicht ausgetauscht wird, weder zwischen der Führungsebene und der 
Arbeitsebene, oder weil gespeichertes und weitergeleitetes Wissen 
von den Verantwortlichen nicht abgefragt und genutzt wird. Herr-
schaftswissen wird zurückgehalten, weil Wissen als Macht verstanden 
und deshalb nicht geteilt wird. Aus Sorge vor Selbstbelastung werden 
Informationen zurückgehalten. Die Organisation des Informationsma-
nagements muss dies berücksichtigen.

II. Die Organisationspflicht zum Speichern von 
 Informationen 

Nicht das persönliche „präsente Wissen von Mitarbeitern“6, sondern 
das „typischerweise aktenmäßig festgehaltene Wissen“7 wird einer 
juristischen Person zugerechnet. Gespeichert und dokumentiert 
werden müssen nur solche Informationen, die später rechtserheb-

1 OLG Stuttgart, 29.2.2012  – 20 U 3/11, zur „Sardinien-Äußerung“ eines 
Aufsichtsrats, ZIP 2012, 625–636, bestätigt durch BGH, 6.11.2012 – II ZR 
111/12, NZG 2013, 339; VG Frankfurt a. M., 8.7.2004 – 1 E 7363/03 (I), WM 
2004, 2157 („Stille Lasten“ oder der ungeeignete Vorstand); RG, 14.12.1911 – 
VI 75/11, RGZ 78, 107, Kutscher-Urteil; RG, 28.11.1913 – III  194/13, RG 
Warn. 1914 35, 50, Neuzement-Urteil; RG, 12.1.1938 – VI 172/37, RGJW 
1938, 1651, Kleinbahn-Urteil; BGH, 28.10.1958 – V ZR 54/56, VersR 1959, 
104, Gießerei-Urteil; BGH, 13.12.1960 – VI ZR 42/60, NJW 1961 (1961), 455, 
Propagandisten-Urteil; BGH, 20.4.1971 – VI ZR 232/69, NJW 1971 (1971), 
1313, Tiefbau-Unternehmer-Urteil.

2 VG Frankfurt a. M., 8.7.2004 – 1 E 7363/03 (I), WM 2004, 2157, „Stille Las-
ten“ oder der ungeeignete Vorstand.

3 RG, 14.12.1911 – VI ZR 232/69, RGZ 78, 107, Kutscher-Urteil.
4 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, BB 1996, 924, Wissensauf-

spaltung. 
5 Buck, Wissen und juristische Personen, 2000, S. 327.
6 BGH, 15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 206, BB 1997, 1276.
7 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 35, BB 1996, 924.
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lich werden können8, und zwar beurteilt zum Zeitpunkt der Wahr-
nehmung, nicht erst nach einem späteren Wissensstand9 und umso 
länger, „je erkennbar wichtiger ein Umstand ist“10. Das Aktenwissen 
eines Unternehmens und seine Nutzung steht „nicht im Belieben“11 
des Unternehmens. Zum Aktenwissen gehört alles, was der Rechts-
verkehr von einem Unternehmen als dokumentiertes Aktenwissen 
erwarten und was später einmal rechtserheblich werden kann12. 
Die Vertreter einer juristischen Person können nicht willkürlich ihr 
Aktenwissen bestimmen. Es könnte manipuliert werden. Der BGH 
stellt klar, dass die Verantwortung für das einmal erlangte Wissen 
die Verpflichtung einschließe, seine Verfügbarkeit zu organisieren13. 
Erfüllt die juristische Person diese Organisationspflicht nicht, müsse 
sie sich materiell rechtlich so behandeln lassen, als habe sie von der 
Information Kenntnis14.
Mit seiner Entscheidung zum Risiko der Wissensaufspaltung hat der 
BGH die „gewollte Unkenntnis“ oder „Willful Blindness“ als Entlas-
tungsstrategie ausgeschlossen15. Der BGH lässt keinen Spielraum für 
die Manipulation des Wissens, indem juristische Personen zur Organi-
sation der Verfügbarkeit von Wissen im Unternehmen verpflichtet wer-
den. Vom Unternehmen wird ein Pflichtwissen über rechtserhebliche 
Informationen verlangt, das der Rechtsverkehr als dokumentiertes 
Aktenwissen erwartet. Nur ein Jahr später hat der BGH seine Recht-
sprechung zur Dokumentationspflicht bestätigt und konkretisiert16. 
Die Kenntnis eines versetzten Bankangestellten wurde der Bank zuge-
rechnet, obwohl der Nachfolger das Wissen seines Vorgängers nicht 
hatte. Einmal erlangtes Wissen muss aktenmäßig gespeichert, doku-
mentiert, weitergeleitet, abgefragt und v. a. genutzt werden17.
Der BGH begründet seine Entscheidung zum Informationsmanage-
ment mit Folgeerwägungen. Ohne die Dokumentation von Pflichtwis-
sen in Akten und ihre Verfügbarkeit könnte ein Unternehmen sein 
Gesamtwissen durch ständigen Personalwechsel manipulieren, sys-
tematisch niedrig halten und den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit 
vermeiden, die Entscheidungsträger ganz bewusst in Unkenntnis zu 
lassen. Dadurch würden notwendige Schutzmaßnahmen zur Risi-
koabwehr verhindert. Die Unkenntnis von Angestellten könnte zum 
Normalzustand werden. Ob „typischerweise aktenmäßiges Wissen“ 
festgehalten wird, ist keine empirisch zu erforschende Beweisfrage. 
Mit dieser Formel wird ein Zweck verfolgt, nämlich Verhaltenspflich-
ten festzulegen18. Mit der Dokumentationspflicht wird der Wissen-
stand des Unternehmens vom persönlichen und aktuellen Wissen 
seiner Mitarbeiter um das typischerweise dokumentierte Wissen 
erweitert19. Als „vorhanden anzusehen ist dabei das Wissen, das bei 

sachgerechter Organisation dokumentiert und verfügbar ist und zu des-

sen Nutzen unter Berücksichtigung der geschäftlichen Bedeutung des 

Vorgangs Anlass bestand“20. Ein Vorstand kann sich nicht auf seine 
tatsächliche Unkenntnis und sein Informationsdefizit berufen, son-
dern ihm wird das Pflichtwissen zugerechnet, das er kennen musste, 
weil der Rechtsverkehr es als typisches dokumentiertes Aktenwissen 
vom Unternehmen erwartet. 

III. Die Informationsweiterleitungspflicht 

Die Dokumentation rechtserheblicher Informationen reicht nicht, die 
Unkenntnis der Mitarbeiter zu vermeiden. Vielmehr müssen innerhalb 
einer Organisation Informationen an die Personen weitergeleitet wer-
den, für die sie von Bedeutung sind21. Rechtserhebliche Informatio-
nen müssen im Unternehmen verfügbar gehalten werden22. Durch die 
Weiterleitungspflicht wird verhindert, dass einzelne Unternehmens-

mitarbeiter sich auf Unkenntnis berufen können, weil rechtserhebliche 
Informationen im Unternehmen dokumentiert, aber an sie nicht wei-
tergeleitet wurden. Die Informationsorganisation mit Weiterleitungs-
verpflichtung ist z. B. bei allen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften 
erforderlich, die eine unverzügliche Mitteilung vorgeben, wie z. B. nach 
§ 15 Abs. 1 WpHG. Das Gleiche gilt für Meldepflichtige bei Stimm-
rechtzurechnung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Der Meldepflichtige darf die 
Überschreitung eines Schwellenwertes nicht fahrlässig verkennen. 
Der Beginn der Mitteilungsfrist wird für den Zeitpunkt fingiert, zu dem 
bei Erfüllung der Informationsweiterleitungspflicht der Meldepflichtige 
Kenntnis erlangt hätte23. Es kommt nicht darauf an, was Mitarbeiter im 
Unternehmen tatsächlich wussten, sondern was man ihnen als Pflicht-
wissen unterstellen kann und was sie deshalb wissen mussten. 

IV. Die Informationsabfragepflicht

Neben dem Speichern und Weiterleiten rechtserheblicher Informatio-
nen muss sichergestellt sein, „dass ggf. erkennbar anderswo innerhalb 
der Organisation vorhandene und für den eigenen Bereich wesentliche 
Informationen nachgefragt werden“24. Das gespeicherte Wissen muss 
genutzt werden. Die Nutzung steht nicht im Belieben des Unterneh-
mens. Das Risiko von Wissensaufspaltung und Unkenntnis besteht auch 
noch dann, wenn gespeichertes und weitergeleitetes Wissen von den 
Verantwortlichen nicht abgefragt wird25. Kommt die juristische Person 
ihrer Informationsorganisationspflicht nicht nach, muss sie sich so be-
handeln lassen, als habe sie von der Information Kenntnis26. Haben 
Organe einer juristischen Person rechtserhebliche Informationen nicht 
speichern, nicht weiterleiten, nicht abfragen lassen, und berufen sich 
Vertreter des Unternehmens auf Unkenntnis, wird ihnen die Kenntnis 
dieser Informationen unterstellt. Die Informationsorganisationspflicht 
wird vom BGH als Verkehrssicherungspflicht begründet. Ähnlich wie 
eine Verkehrssicherungspflicht gründe sich die Organisationspflicht 
auf die Beherrschung eines selbsteröffneten Verkehrsbereichs: eine 
am Rechtsverkehr teilnehmende Organisation müsse (auch und gerade 

8 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924, 2 b aa).
9 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924.

10 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924.
11 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
12 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
13 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
14 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
15 Schemmel/ Kirch-Heim, „Willful Blindness“ im Wirtschaftsrecht – kann ge-

wollte Unwissenheit vor Strafe schützen?, CCZ, 2008, 98.
16 BGH, 15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 205, BB 1997, 1276.
17 BGH, 15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 205, BB 1997, 1276.
18 Buck, Wissen und juristische Personen, 2001, S. 432.
19 Buck/ Heeb, Informationsorganisation im Kapitalmarktrecht – Compliance 

zwischen Informationsmanagement und Wissensorganisationspflichten, CCZ 
2009, 24.

20 BGH, 2.2.1996  – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924; BGH, 
21.5.1996 – XI ZR 199/95, BGHZ 133, 36, BB 1996, 2271; BGH, 15.4.1997 – 
XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 206, 207, BB 1997, 1276. 

21 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 35, BB 1996, 924.
22 Buck/ Heeb, CCZ 2009, 24.
23 Heeb, CCZ 2009, 24, 25.
24 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
25 BGH, 2.2.1996  – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924; BGH, 

15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, BB 1997, 1276 Wissenszurech-
nung beim Scheckinkasso, Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 
2001, S. 614.

26 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
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lich werden können8, und zwar beurteilt zum Zeitpunkt der Wahr-
nehmung, nicht erst nach einem späteren Wissensstand9 und umso 
länger, „je erkennbar wichtiger ein Umstand ist“10. Das Aktenwissen 
eines Unternehmens und seine Nutzung steht „nicht im Belieben“11 
des Unternehmens. Zum Aktenwissen gehört alles, was der Rechts-
verkehr von einem Unternehmen als dokumentiertes Aktenwissen 
erwarten und was später einmal rechtserheblich werden kann12. 
Die Vertreter einer juristischen Person können nicht willkürlich ihr 
Aktenwissen bestimmen. Es könnte manipuliert werden. Der BGH 
stellt klar, dass die Verantwortung für das einmal erlangte Wissen 
die Verpflichtung einschließe, seine Verfügbarkeit zu organisieren13. 
Erfüllt die juristische Person diese Organisationspflicht nicht, müsse 
sie sich materiell rechtlich so behandeln lassen, als habe sie von der 
Information Kenntnis14.
Mit seiner Entscheidung zum Risiko der Wissensaufspaltung hat der 
BGH die „gewollte Unkenntnis“ oder „Willful Blindness“ als Entlas-
tungsstrategie ausgeschlossen15. Der BGH lässt keinen Spielraum für 
die Manipulation des Wissens, indem juristische Personen zur Organi-
sation der Verfügbarkeit von Wissen im Unternehmen verpflichtet wer-
den. Vom Unternehmen wird ein Pflichtwissen über rechtserhebliche 
Informationen verlangt, das der Rechtsverkehr als dokumentiertes 
Aktenwissen erwartet. Nur ein Jahr später hat der BGH seine Recht-
sprechung zur Dokumentationspflicht bestätigt und konkretisiert16. 
Die Kenntnis eines versetzten Bankangestellten wurde der Bank zuge-
rechnet, obwohl der Nachfolger das Wissen seines Vorgängers nicht 
hatte. Einmal erlangtes Wissen muss aktenmäßig gespeichert, doku-
mentiert, weitergeleitet, abgefragt und v. a. genutzt werden17.
Der BGH begründet seine Entscheidung zum Informationsmanage-
ment mit Folgeerwägungen. Ohne die Dokumentation von Pflichtwis-
sen in Akten und ihre Verfügbarkeit könnte ein Unternehmen sein 
Gesamtwissen durch ständigen Personalwechsel manipulieren, sys-
tematisch niedrig halten und den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit 
vermeiden, die Entscheidungsträger ganz bewusst in Unkenntnis zu 
lassen. Dadurch würden notwendige Schutzmaßnahmen zur Risi-
koabwehr verhindert. Die Unkenntnis von Angestellten könnte zum 
Normalzustand werden. Ob „typischerweise aktenmäßiges Wissen“ 
festgehalten wird, ist keine empirisch zu erforschende Beweisfrage. 
Mit dieser Formel wird ein Zweck verfolgt, nämlich Verhaltenspflich-
ten festzulegen18. Mit der Dokumentationspflicht wird der Wissen-
stand des Unternehmens vom persönlichen und aktuellen Wissen 
seiner Mitarbeiter um das typischerweise dokumentierte Wissen 
erweitert19. Als „vorhanden anzusehen ist dabei das Wissen, das bei 

sachgerechter Organisation dokumentiert und verfügbar ist und zu des-

sen Nutzen unter Berücksichtigung der geschäftlichen Bedeutung des 

Vorgangs Anlass bestand“20. Ein Vorstand kann sich nicht auf seine 
tatsächliche Unkenntnis und sein Informationsdefizit berufen, son-
dern ihm wird das Pflichtwissen zugerechnet, das er kennen musste, 
weil der Rechtsverkehr es als typisches dokumentiertes Aktenwissen 
vom Unternehmen erwartet. 

III. Die Informationsweiterleitungspflicht 

Die Dokumentation rechtserheblicher Informationen reicht nicht, die 
Unkenntnis der Mitarbeiter zu vermeiden. Vielmehr müssen innerhalb 
einer Organisation Informationen an die Personen weitergeleitet wer-
den, für die sie von Bedeutung sind21. Rechtserhebliche Informatio-
nen müssen im Unternehmen verfügbar gehalten werden22. Durch die 
Weiterleitungspflicht wird verhindert, dass einzelne Unternehmens-

mitarbeiter sich auf Unkenntnis berufen können, weil rechtserhebliche 
Informationen im Unternehmen dokumentiert, aber an sie nicht wei-
tergeleitet wurden. Die Informationsorganisation mit Weiterleitungs-
verpflichtung ist z. B. bei allen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften 
erforderlich, die eine unverzügliche Mitteilung vorgeben, wie z. B. nach 
§ 15 Abs. 1 WpHG. Das Gleiche gilt für Meldepflichtige bei Stimm-
rechtzurechnung nach § 21 Abs. 1 WpHG. Der Meldepflichtige darf die 
Überschreitung eines Schwellenwertes nicht fahrlässig verkennen. 
Der Beginn der Mitteilungsfrist wird für den Zeitpunkt fingiert, zu dem 
bei Erfüllung der Informationsweiterleitungspflicht der Meldepflichtige 
Kenntnis erlangt hätte23. Es kommt nicht darauf an, was Mitarbeiter im 
Unternehmen tatsächlich wussten, sondern was man ihnen als Pflicht-
wissen unterstellen kann und was sie deshalb wissen mussten. 

IV. Die Informationsabfragepflicht

Neben dem Speichern und Weiterleiten rechtserheblicher Informatio-
nen muss sichergestellt sein, „dass ggf. erkennbar anderswo innerhalb 
der Organisation vorhandene und für den eigenen Bereich wesentliche 
Informationen nachgefragt werden“24. Das gespeicherte Wissen muss 
genutzt werden. Die Nutzung steht nicht im Belieben des Unterneh-
mens. Das Risiko von Wissensaufspaltung und Unkenntnis besteht auch 
noch dann, wenn gespeichertes und weitergeleitetes Wissen von den 
Verantwortlichen nicht abgefragt wird25. Kommt die juristische Person 
ihrer Informationsorganisationspflicht nicht nach, muss sie sich so be-
handeln lassen, als habe sie von der Information Kenntnis26. Haben 
Organe einer juristischen Person rechtserhebliche Informationen nicht 
speichern, nicht weiterleiten, nicht abfragen lassen, und berufen sich 
Vertreter des Unternehmens auf Unkenntnis, wird ihnen die Kenntnis 
dieser Informationen unterstellt. Die Informationsorganisationspflicht 
wird vom BGH als Verkehrssicherungspflicht begründet. Ähnlich wie 
eine Verkehrssicherungspflicht gründe sich die Organisationspflicht 
auf die Beherrschung eines selbsteröffneten Verkehrsbereichs: eine 
am Rechtsverkehr teilnehmende Organisation müsse (auch und gerade 

8 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924, 2 b aa).
9 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924.

10 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924.
11 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
12 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
13 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
14 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 36, BB 1996, 924.
15 Schemmel/ Kirch-Heim, „Willful Blindness“ im Wirtschaftsrecht – kann ge-

wollte Unwissenheit vor Strafe schützen?, CCZ, 2008, 98.
16 BGH, 15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 205, BB 1997, 1276.
17 BGH, 15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 205, BB 1997, 1276.
18 Buck, Wissen und juristische Personen, 2001, S. 432.
19 Buck/ Heeb, Informationsorganisation im Kapitalmarktrecht – Compliance 

zwischen Informationsmanagement und Wissensorganisationspflichten, CCZ 
2009, 24.

20 BGH, 2.2.1996  – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 38, BB 1996, 924; BGH, 
21.5.1996 – XI ZR 199/95, BGHZ 133, 36, BB 1996, 2271; BGH, 15.4.1997 – 
XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, 206, 207, BB 1997, 1276. 

21 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 35, BB 1996, 924.
22 Buck/ Heeb, CCZ 2009, 24.
23 Heeb, CCZ 2009, 24, 25.
24 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
25 BGH, 2.2.1996  – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924; BGH, 

15.4.1997 – XI ZR 105/96, BGHZ 135, 202, BB 1997, 1276 Wissenszurech-
nung beim Scheckinkasso, Spindler, Unternehmensorganisationspflichten, 
2001, S. 614.

26 BGH, 2.2.1996 – V ZR 239/94, BGHZ 132, 30, 37, BB 1996, 924.
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nach den berechtigten Erwartungen des Rechtsverkehrs) so organi-
siert sein, dass Informationen, deren Relevanz für andere Personen 
innerhalb dieser Organisation bei den konkret Wissenden erkennbar 
ist, tatsächlich an jene Person weitergeleitet werden27. Verkehrssiche-
rungspflichten werden damit begründet, dass jeder, der Gefahren-
quellen schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu 
treffen hat28. Teilnehmer am Rechtsverkehr haben nicht nur für ihre 
tatsächliche Kenntnis einzustehen, sondern schon bei der Informations-
annahme, der Dokumentation und der Nutzung die Interessen Dritter 
zu berücksichtigen29. Das Risiko der Wissensaufspaltung kann jedes 
Unternehmen durch eine zweckmäßige Organisation beherrschen30. 
Statt Wissen im Unternehmen zu sammeln, zu speichern, zu dokumen-
tieren und verfügbar zu halten, könnte man es im Unternehmen ganz 
bewusst aufspalten, verteilen oder verdrängen31. 
Seit dem Grundsatzurteil vom 2.2.1996 zur Wissensaufspaltung 
können die herkömmlichen Einwände zur Entlastung eines Verant-
wortlichen nicht mehr verwendet werden. Es kommt nicht mehr auf 
Zuständigkeit, Ausscheiden, Beteiligung oder Hierachieebene an. 
Diese Einwände lassen sich nicht mehr als Gründe dafür verwenden, 
dass ein Mitarbeiter des Unternehmens wegen Unkenntnis über rechts-
erhebliche Informationen sich rechtswidrig verhalten hat. Alle internen 
Umstände hängen von der konkreten Organisation des Unternehmens 
ab, auf die es nicht ankommt, sondern nur auf die ordnungsgemäße 
Organisation des Informationsaustauschs. Es zählt nur noch, ob das 
Unternehmen von seinen Mitarbeitern die rechtserheblichen Informati-
onen speichern, dokumentieren, weiterleiten und abfragen lässt32.
Eine Bank wird in der Rechtsprechung so behandelt, als ob alle Mit-
arbeiter, vom Vorstand bis zum Kundenberater, das gleiche Wissen 
haben, selbst wenn es in der Bank als Teilwissen aufgespaltet ist. Wer 
durch Arbeitsteilung Vorteile hat, durch geteiltes Wissen Kenntnislü-
cken bei seinen Mitarbeitern begründet und dadurch Risiken schafft, 
muss durch organisatorische Maßnahmen diese Risiken abwenden. 
Wer Wissen im Unternehmen teilt, muss verstreutes Wissen wieder 
zusammenführen und die Verfügbarkeit für alle Mitarbeiter garantie-
ren und zwar so, dass eine juristische Person der natürlichen Person 
gleichgestellt werden kann33.
Nach dieser Rechtsprechung bleibt einem Unternehmen nur die Wahl, 
entweder Informationen im Unternehmen nach den Vorgaben des BGH 
zu organisieren, zu dokumentieren, weiterzuleiten und abzufragen oder 
sich fiktives Wissen zum eigenen Nachteil unterstellen zu lassen. 

V. Die Datenbank als digitales Mittel  
zur Informa tionsorganisation in der  
 Unternehmenspraxis 

Der BGH fordert die Gleichstellung von juristischen mit natürlichen 
Personen. Der Geschäftsverkehr darf danach z. B. erwarten, „durch 

einen Mitarbeiterwechsel in der Bank keine Nachteile zu erleiden. Die 

Bank muss deshalb dafür sorgen, dass das für spätere Geschäftsvor-

gänge relevante Wissen eines abwesenden oder versetzten Bankan-

gestellten an den Vertreter oder Nachfolger weitergegeben wird oder 

für ihn in einer Kartei oder auf einem elektronischen Speichermedium 

zur Verfügung steht. Geschieht dies nicht, so muss sich die Bank aus 

Gründen des Verkehrsschutzes so behandeln lassen, als habe sie von 

der Information Kenntnis“34. 
Der BGH verlangt ein digitales Gedächtnis eines Unternehmens mit 
dem gesammelten Wissen aller Mitarbeiter, so als ob es sich bei einer 
juristischen um eine natürliche Person handeln würde.

Diese Forderung kann in der Unternehmenspraxis nur eine Datenbank 
erfüllen, weil sie alles rechtserhebliche Wissen dokumentieren, spei-
chern und an Mitarbeiter des Unternehmens weiterleiten kann, insbes. 
sämtliche Sachverhalte, die ein Risiko für das Unternehmen darstellen 
und Rechtspflichten zur Abwehr dieser Risiken begründen. Weiterleiten 
und delegieren lassen sich die Rechtspflichten auf die Verantwortlichen 
im Unternehmen, die für die Abwendung der Risiken verantwortlich 
sind, so dass jeder Mitarbeiter jederzeit abfragen kann, welche Rechts-
pflichten er in seinem Verantwortungsbereich zu erfüllen hat. 
Die Datenbank des Managementsystems „Recht im Betrieb“ spei-
chert 11 000 Gesetze und Regelwerke, 44 000 Pflichten und 43 000 
Berichte über alle rechtlichen Publikationen aus Rechtsprechung und 
Literatur seit über 20 Jahren. 
Monatlich werden alle aktualisierten Pflichten eines Unternehmens 
gespeichert und danach gefiltert, welche der aktualisierten Pflichten 
im Unternehmen anzuwenden sind. An die Mitarbeiter werden nur 
diejenigen gefilterten Rechtspflichten automatisch weitergeleitet, für 
deren Einhaltung sie verantwortlich sind. Deshalb müssen die Mit-
arbeiter nicht alle rechtserheblichen Informationen selbst sammeln 
und lesen, können aber trotzdem sicher sein, nichts zu übersehen. 
Zur Abfrage sind sie zu verpflichten.
Im Januar 2013 gab es 289 Änderungen bei Rechtspflichten. Dar-
aus werden automatisch beispielsweise für eine Glasproduktion 
143, eine Raffinerie 90 herausgefiltert. Mit dem monatlichen Com-
pliance-Test von Rack Rechtsanwälte können Sie selbst prüfen, ob 
alle Rechtsänderungen des Monats aus Umweltschutz, Arbeitschutz, 
Anlagensicherheit, Produktsicherheit und Unternehmensführung in 
Ihrem Unternehmen erfasst wurden. Wegen der Vielzahl der geän-
derten Rechtspflichten enthält der hier abgedruckte CB-Test nur eine 
beispielhafte Auswahl von Pflichten aus diesen Rechtsbereichen.

Hinweis der Redaktion:
Den Link zur kompletten Checkliste finden Sie unter www.rack-
rechtsanwaelte.de.
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KACHELN ALS GRAPHISCHE DARSTELLUNG 
VON ORGANISATIONSEINHEITEN

Angezeigt werden Organisationseinheiten aus der Betriebsrealität mit der 
Anzahl der verlinkten Pfl ichten mit Balkendiagrammen zum Bearbeitungs-
stand und als Rollen- Themen- und Spezialprofi le. Die Kacheln lassen sich 
nach Betriebsabläufen oder nach Sortimentsgruppen in eine Reihenfolge 
bringen, um die Unternehmensrealität als „digitalen Zwilling“ darzustellen, 
wodurch die RÜCKVERFOLGBARKEIT von Lieferwegen und Produktionsverfah-
ren gewährleistet wird.
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VOR UNKENNTNIS
SCHÜTZT RECHTSBERATUNG

AM SICHERSTEN
MIT HILFE DER DATENBANK

„RECHT IM BETRIEB“
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UNKENNTNIS
SCHÜTZT NICHT VOR STRAFE

VOR UNKENNTNIS
SCHÜTZT RECHTSBERATUNG

AM SICHERSTEN
MIT HILFE DER DATENBANK

„RECHT IM BETRIEB“

Je mehr Rechtsvorschriften und Beiträge zur Rechtsprechung

und Literatur gesammelt, gespeichert und zur Recherche aktualisiert

verfügbar sind, um so geringer ist das Risiko, eine Rechtspflicht des

Unternehmens zu übersehen, sich strafbar zu machen und für Schäden

zu haften, die durch Rechtsverstöße verursacht werden können.

Für Rechtssicherheit 
kommt es deshalb auf die Inhalte an.

Lurgiallee 12 (Mertonviertel) - 60439 Frankfurt am Main - Fon 0 69/95 78 31 0 - Fax 0 69/95 78 31 40 

 Email anwaltsbuero@rack-rechtsanwaelte.de - www.rack-rechtsanwaelte.de



Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 30 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisa-
tionsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisato-
risch dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mit-
arbeiter des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle 
Risiken und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System 
ermitteln, delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrol-
lieren, digital speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. 
Die Verantwortlichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, 
an welchem Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte kön-
nen auf einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, 
ob alle Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch 
senken wirden Complianceaufwand durch Standardisierung 
um 60 %. Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, ver-
ursachen gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten 
zur Risikoabwehr aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal ge-
prüft, verlinkt, gespeichert und immer wieder mehrfach genutzt. 

Wir sind Rechtsanwälte mit eigenen Informatikern und bieten 
eine Softwarelösung mit Inhalten und präventiver Rechtsbe-
ratung aus einer Hand. Auf Anregungen aus den Unternehmen 
passen unsere EDV-Spezialisten die Software unseres Complian-
ce-Management-Systems an. Der aktuelle Inhalt unserer Daten-
bank: 20.000 Rechtsvorschriften von EU, Bund, Ländern und 
Berufsgenossenschaften, 8.600 Gerichtsurteile, standardisierte 
Pfl ichtenkataloge für 45 Branchen und 66.000 vorformulierte Be-
triebspfl ichten. 50.000 Unternehmensrisiken sind mit 67.000 
Rechtspfl ichten 3,8 Millionen Mal verlinkt und gespeichert. Auf 
die Inhalte kommt es an. Je umfangreicher die Datenbank umso 
geringer ist das Risiko, eine Unternehmenspfl icht zu übersehen.

ALLES AUS EINER HAND
Rechtsinhalte, Software & präventive Rechtsberatung

PRÄVENTIVE

RECHTSBERATUNG

SEIT 29 JAHREN !

Weitere Informationen unter:
www.rack-rechtsanwälte.de


